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(reschiiftsbericht

des

Verwa,ltungsgefichtes

das Jahr 1921.

Das Verwaltungsgericht beehrt sich, fir das Jahr
1921 den in Art. 44 des Gesetzes vom 31. Oktober 1909
betreffend die Verwaltungsrechtspflege vorgeschriebenen
Bericht zu erstatten.

Der Grosse Rat hat am 28. November 1921 auf cine
neue Amtsdauer in das Verwaltungsgericht gewihlt:

Als Priisident: Alfred Schorer, Firsprecher, Bern,

bisher.
Als Vizepriisident: Paul Charmillot, Firsprecher,

St-Imier, bish.
Als Mitglieder: Joseph Jobin, Gerichtspriisident,
Saignelégier, bish.; Jakob Hadorn, Notar, Spiez, bish.;

Samuel Haldimann, Notar, Biglen, bish.; Dr. Hermann
Kistler, Firsprecher, Biel, bish.; Wilhelm Kaufmann,
Handelsmann, Bern, bish.; Fritz Walther, Landwirt,
Bangerten, bish.; Max Christen, Privatier, Muri, neu.

Als Ersatzminner: Albert Giirtler, Privatier, Delé-
mont, bish.; Johann Mihlemann, Notar, Meiringen,
bish.; Rudolf Stettler, Notar, Bern, bish.; Gottfried
Segesser, Notar, Biiren, neu; Georges Clémencon,
Fabrikant, Grandval, neu.

Als Gerichtsschreiber bestitigte das Verwaltungs-
gericht am 19. Dezember 1921 Robert Biichi, Fiir-
sprecher, Bern.

Ubersicht der Geschiifte.
Das Verwaltungsgericht hatte im Jahre 1921 36 Sitzungen gegeniiber 24 im Jahre 1920 und 12 im Jahre

1919 und beurteilte 434 Streitfille gegeniiber 204 im Jah

re 1920 und 52 im Jahre 1919.
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Gegenstand der im Berichtsjahre vom Verwaltungs-
gericht als Urleilsinstanz erledigten Streitfille waren:
8 Einkommennachsteuern,

2 Vermogenssteuern,

1 Vermogensnachsteuer,

1 Zuschlagssteuer,

1 Gemeindesteuerverteilung,

2 Steuerriickforderungen,

4 Nachkriegssteuern,

1 Klage nach § 15 des Dekrets vom 20. Mirz 1919
betr. die Einschitzung der Wasserkrifte,

1 Extrastempel,

1 Feuerwehrersatzsteuer,

1 Mausertelle,

8 Unterstiitzungsstreitigkeiten,

1 Riickforderung aus § 36 Armen- und Niederlassungs-
gesetz,

8 Beitragspflichtprozesse,

2 Desinfektionskosten bei Tierseuchen,

2 Feststellungsklagen.

- Das Verwaltungsgericht behandelte ferner eine
Anzahl Justizgeschafte.

Die im Jahre 1921 eingelangten Beschwerden tiber
Einkommen betrafen:

5 Beschwerden das Steuerjahr 1918

148 » » » 1919
197 » » » 1920

9 » » » 1921
352

Die ‘beurteilten Beschwerden iiber Einkommen
betrafen: ,
8 Beschwerden das Steuerjahr 1918

184 » » - » 1919
141 » » » 1920
333

Bemerkungen.

Im Berichtsjahre hat sich die Notwendigkeit einer
allgemeinen Steuergesetzrevision zwingend ergeben. Die
in das Gesetz vom 7. Juli 1918 gesetzten Hoffnungen
in bezug auf Vereinfachung und Verbesserung des Ver-
anlagungsverfahrens sind ausgeblieben, weil die Be-
zirkssteuerkommission die an sich zweckmiissigen Vor-
schriften der Art. 27 und 28 Steuergesetz und der
§§ 50 ff. des Einkommensteuerdekretes aus Mangel an
Zeit gar nicht richtig durchfithren kénnen. Die Folge
sind 'zahllose Rekurse, welche wieder eine Uberlastung
der Rekurskommissionen und des Verwaltungsgerichtes
zur Folge haben. Allein abgesehen davon erweist sich
das Gesetz, das im System auf den alten Gesetzen auf-
gebaut, ist, als systematisch durchaus unzweckmiissig.
Wenn die Mingel seines Systems unter den alten Ge-
gsetzen nicht in diesem Umfange wie heute zutage ge-
treten sind, so hat das seinen Grund darin, dass das alte
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Einkommensteuergesetz nie mit der namlichen Strenge
durchgefiihrt wurde und die geringere Steuerbelastung
die Méngel weniger fiihlbar erscheinen liessen.

Dasg bernische Steuergesetz ist ein Gemisch aus ver-
schiedenen Arten von Steuern, die sich gegenseitig im
Wege stehen oder einander nicht vollstindig ergéinzen,
so dass Uberlastungen oder Liicken bestehen, die uner-
triigliche Hirten und Unbilligkeiten bewirken. Das
Gesetz 18t auf der Ubergangsstufe von den Objektsteuern
zu den Subjektsteuern stecken geblieben. Historisch
begann die Steuergesetzgebung zunichst iberall mit
der Besteuerung bestimmter Objekte (Objektsteuer).
Entweder waren es Objekte, die leicht zu erfassen und
zu veranlagen waren (Grundeigentum, grundpfandver-
sicherte Forderungen etc.), oder die reiche Ertrige ver-
sprachen (Einkommen aus Kapitalanlagen oder einzel-
nen Gewerbebetrieben). Der Mangel der Objektsteuern
besteht aber darin, dass sie auf die iibrigen Vermogens-
und Einkommensverhéltnisse der Steuersubjekte keine
Riicksichten nehmen. Mit steigendem Steuerbedarf und
der Notwendigkeit, der Steuerverteilung eine gerechte
Grundlage zu geben, kam man immer mehr zum Prinzip
der Steuerbelastung nach der Leistungsfahigkeit der ein-
zelnen Steuersubjekte. Dies fithrte zur reinen Subjekt-
besteuerung (Subjektsteuer), welche auf das reine
Vermogen oder reine Einkommen des einzelnen Steuer-
subjektes abstellt. Nur so ist eine gerechte und ertrig-
liche Verteilung der Lasten mehr moglich. Eine Be-
lastung, welche nicht auf die tatsichliche Leistungs-
fihigkeit abstellt, fithrt zum Ruin der iberlasteten
Teile und erschopft anderseits die Steuerquellen nur
halb. Dies ist auch dem bernischen Gesetzgeber durchaus
nicht entgangen. Er begniigte sich aber mit einer durch-
locherten Einkommensteuer I. Klasse und fiigte als
Neuerung die Progression ein. Die Vermogenssteuer be-
schrinkt sich nach wie vor auf Grundeigentum und
grundpfindlich versicherte Kapitalforderungen. Das
iibrige Vermogen wird mit einer Kapitalertragssteuer
belastet oder bleibt steuerfrei. Die Kapitalertragssteuer
(Einkommensteuer II. Klasse) ist in Wirklichkeit nicht
nur eine besondere Tarifklasse der Einkommensteuer,
sondern als blosse Objektsteuer, die weder das iibrige
Vermogen noch das ibrige Einkommen beriicksichtigt,
eine besondere Steuerart gegeniiber der Einkommensteuer
I. Klasse als einer Subjektsteuer. Trotzdem ist sie gesetz-
lich mit dieser verkuppelt, als ob es ein und dieselbe
Steuerart wire.

Wirtschaftlich liefern sowohl das Einkommen
I. Klasse wie dasjenige II. Klasse die notwendigen
Existenzmittel der Steuersubjekte. Trotzdem wird
zum Beispiel die Witwe, die nach dem Wegfall des
Erwerbseinkommens des Mannes auf die oft spérliche
Einkommensquelle aus dem Vermogensertrage allein
angewiesen ist, mit der erhdhten Steuer II. Klasse und
einem Abzug von nur Fr. 100 besteuert. Diese steuer-
rechtliche Ungeheuerlichkeit, die dem alten Gesetz
entstammt, trat unter der Herrschaft des letztern nicht
in Erscheinung, weil die Banken die Einkommensteuer
TII. Klasse an Stelle der Einleger bezahlten. Da, wo'sie
in Erscheinung trat, beim Pensionseinkommen aus
Amts- und Dienstverhiltnissen, hat die Gesetzesrevi-
sion durch Unterstellung unter Klasse I Remedur ge-
schaffen. Die Unterscheidung von Einkommen I. und
II. Klasse ist ein Uberbleibsel aus einer Zeit, als die
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Steuerprogression . noch nicht bestand. Mit der Ein-
filhrung der letztern hat sie ihre Existenzberechtigung
verloren und bildet nur noch eine stiindige Ursache von
Streitigkeiten und Ungerechtigkeiten.

Auch der Unterschied des steuerfreien Abzuges
in Art. 20 Ziff. 2 und 8 lisst sich wirtschaftlich und recht-
lich aus dem bereits erwihnten Grunde, dass beide
Arten von Einkommen den gleichen Zwecken zu dienen
bestimmt sind, in keiner Weise begriinden. Besonders
nicht in einer Zeit, wo Alters- und Hinterbliebenenfiir-
sorge als staatliche Aufgabe vor der Tiire stehen und
die Ersparnis von Vermogensreserven fiir die Zeiten der
Arbeitslosigkeit und Arbeitsunfihigkeit dringender ist
als je. Was niitzt dem Staat die erhshte Steuereinnahme,
wenn er dadurch den Sparsinn ertotet und spiter mit
offentlichen Unterstiitzungen und Subventionen wieder
aufbauen muss, was er mit den Steuern zerstort hat.
So gut wie man fiir die Berechnung der Progression die
Steuern der verschiedenen arten addiert, liesse sich dies
auch fiir die Berechnung der steuerfreien Abziige ge-
schehen, wenn man iiberhaupt an der Komplikation ver-
schiedener Einkommensteuerarten festhalten will.

Eine weitere Neuerung und Komplikation hat die
Einkommensteuer II. Klasse erhalten durch die Steuer
auf Kapitalgewinn aller Art. Sie beruht auf der richtigen
Erkenntnis, dass solche Gewinne die Leistungsfihigkeit
gerade sowirksam gestalten wie das Einkommen aus Arbeit
und dass es unbillig war, nur das letztere die Steuerlast
allein tragen zu lassen. Sie beschrinkt sich im Unter-
schied zur Wertzuwachssteuer nicht auf den Gewinn aus
Liegenschaftsverkehr, sondern erfasst die Kapitalgewinne
jeder Art und in jeder Form. Trotzdem fiihrte dann das
Einkommensteuerdekret in § 19 eine Ausnahme ein fiir
ererbte Objekte, als ob der Gewinn auf diesen die
Leistungsfihigkeit nicht so wirksam erhohte als der
Gewinn auf den andern. Auch die Beriicksichtigung der
Geldentwertung (§ 80 Eink. St. Dekret), die auch das
iibrige Einkommen, sowie die Steuerertriige trifft, ist im
Gesetz nicht enthalten. Beide Vorschriften haben zu
den grossten Kontroversen Anlass gegeben und, da eine
rechtliche Grundlage fehlt, ist auch eine rechtliche
Losung der Kontroversen bedeutend erschwert. Dazu
kommt, dass auch die Kapitalgewinnsteuer bloss eine
Objektsteuer darstellt und auf die tibrigen Vermogens-
und Einkommensverhiltnisse des Steuersubjektes kei-
nerlei Riicksichten nimmt. Eine einheitliche Einkom-
mensteuer als Subjektsteuer fiir alle Binkommensarten
zusammen wiirde leichter ertragen und die Veranlagung
bedeutend einfacher gestalten. Erfahrungsgemiiss sind
es gerade dle_ besonderen Steuern, welche wegen ihrer
Unbilligkeit die Steuerhinterziehung beférdern und den
Mehrertrag, den der Gesetzgeber von ihnen erhoffte,
dadurch wieder mehr als aufheben.

Unbefriedigend ist auch das Verhiltnis der verschie-
denen Steuerarten zueinander geregelt. So kann der-
jenige, der sein Gewerbe in fremdem Gebiiude betreibt,
den Mietzins nach Art. 22 Ziff. 1 in Abrechnung brin-
gen, wer es aber Im ewenen Gebiude betreibt, nach
Ziff. 2 nur 4 % d"!' remen  Grundsteuerschatzung ab-
ziehen. Die ge.waltlge Differenz zwischen den beiden
Moglichkeiten 1st denn auch weder den Steuerpflich-
tigen noch der Steuerverwaltung entgangen. Ein ge-
rechter Ausgleich ist abqr nur zu erreichen, wenn der
Abzug nach Ziff. 2 dem jeweiligen allgemeinen Zinsfuss
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entspricht und von der rohen Grundsteuerschatzung
berechnet wird. Auch hier hat man eine Vorschrift aus
dem alten Gesetz hiniibergenommen, die vor einem hal-
ben Jahrhundert den Verhiltnissen entsprach, aber
heute Unbilligkeit und Steuerflucht ziichtet.

Bei der Einkommensteuer I. Klasse hat Art. 21 mit
der doppelten Veranlagungsbasis ein Zwitterding pro-
duziert, das vielfach zur doppelten Besteuerung gefiihrt
hat, ohne dass Art. 3 Abhilfe zu schaffen vermochte.
Die an sich praktische Besteuerung des Vorjahrein-
kommens, die einzig auf bereits bekannte Faktoren
abstellen kann, wird durch die zweite Alternative wieder
illusorisch gemacht. Fiir natiirliche Personen konnte die
letztere fiiglich wegbleiben, denn wer ein ganzes Jahr
ohne EKinkommen hinter sich hat, dessen Leistungs-
fihigkeit ist dearart gesechwiicht, dass ein steuerfreies
Jahr sowieso am Platze erscheint. Wihrend die Existenz
natiirlicher Personen eine stabilere bleibt, wechseln da-
gegen die juristischen Personen und Personenverbindun-
gen derart hitufig, dass fiir letztere ohne die zweite Alter-
native nicht durchzukommen sein wird. Anderseits
bewirkt ihre Auflosung jeweilen zugleich auch den Unter-
gang als Steuersubjekt, so dass eine nachtrigliche Be-
steuerung unméglich ist. Teilweise konnte eine Be-
steuerung des Rechtsnachfolgers fiir das Vorjahreinkom-

_men des Rechtsvorgingers in beiden Fillen die Vorjahrs-

besteuerung erleichtern. Fiir ephemere Steuersubjekte
sind jedenfalls besondere Vorschriften vonnoten.
De lege ferenda wird diese Frage eingehend der Priifung
bediirfen. Zurzeit bildet die bestehende Vorschrift eine
stindige Quelle des Streites, und ein befriedigender
Ausweg, der zugleich dem Gesetzestexte entspricht, ist
noch nieht gefunden.

Eine weitere Quelle des Haders bringt Art. 22,
trotz seiner Fortschritte gegeniiber dem alten Gesetz.
Hier sollten Faktoren, welche die Leistungsfihigkeit tat-
sichlich beschriinken, weitere Beriicksichtigung finden.
Es betrifft dies z. B. Ausgaben wie Steuern und die Ver-
teilung eingetretener Verluste auf mehrere Jahre. Uber-
haupt sollte die richtige kaufminnische Einkommens-
berechnung nicht mehr als unbedingt nétig durch
Steuervorschriften durchbrochen  werden. Auffallend
ist auch, mit welcher Hartnickigkeit oft um einzelne
belanglose Posten herumprozediert wird, deren Steuer-
betrag durch den Nachteil des spiiten Steuerbezuges
und der Kosten mehr als wettgeschlagen wird oder die
frither oder spiter versteuert worden sind oder werden.
Fine grossere Bewegungsfreiheit im Interesse grosserer
Speditivitit wiirde die Veranlagung erheblich verkiirzen.

Schliesslich soll auch nicht unerwihnt bleiben, dass
der Mangel eines eidgendssischen Doppelbesteuerungs-
gesetzes die Ursache zahlreicher Rekurse bildet. Die
Zahl der Unternehmungen, welche ihren Betrieb auf
mehrere Kantone erstrecken, nimmt Jahr fir Jahr zu.
Die Komplikation *mit den verschiedenen Steuer-
systemen der einzelnen Kantone nimmt ebenfalls zu.
Fiir die Steuerorgane ist es nicht das gleiche, ob sie auf
bestimmte Gesetzesvorschriften abstellen und die Steuer-
pflichtigen darauf hinweisen kinnen oder ob sie aus einer
auf Jahrzehnte zerstreuten Judikatur Prijudizien suchen
und damit die Steuerpflichtigen zu belehren suchen
miissen.

In einer Zeit, wo die Steuerlast schwer auf jeder-
mann lastet und auf Jahre hinaus lasten wird, kann nur

42
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eine grossziigige Vereinheitlichung und Vereinfachung
sowohl auf eidgenossischem wie auf kantonalem Boden
wirksame Erleichterung bringen. Die Unzufriedenheit,
die aus historisch entstandenen und fortgeschleppten
Komplikationen aller Art entsteht, richt sich durch
Missmut gegeniiber Behorden und Staat und unter-
gribt den ehrlichen Willen und die Steuermoral des
Biirgers. Die gleichen Griinde erschweren anderseits
eine loyale Verwaltung, indem die Beriicksichtigung
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berechtigter Einwiéinde gegen Unbilligkeit durch posi-
tive Gesetzesvorschriften verunmoglicht wird.
Bern, den 15. Mai 1922.
Im Namen des Verwaltungsgerichtes,
Der Prisident:
Schorer.
Der Gerichtsschreiber:

Biichi.



	Geschäftsbericht des Verwaltungsgerichtes

